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Verordnung

vom  07.04.2026  des  Bürgermeisters  der  Freistadt  Rust  als Bezirksverwalfüngsbehörde  gem.  § 41

Abs.  1 Forstgesetz  1975  i.d.g.F  zur  Hintarföaltung  von  Waldbränden

§l

Auf  Grund  der  derzeit  bestehenden  Waldbrandgefahr  für  sämtliche  im  Gebiet  der  Freistadt  Rust

gelegene  Waldgebiete  und  deren  Gefährdungsbereich  (Nähe  des Waldrandes)  ist  gem.  § 41 Abs.  1

Forstgesetz  1975  i.d.g.F.  verboten:

l.  jegliches  Feuerzünden  und  Unterhalten  von  Feuer  im  Wald  und  dessen

Geföhrdungsbereich

2.  das  Rauchen,  Hantieren  mit  offenem  Feuer,  sowie  die  Veiwendung  von

pyrotechnischen  Gegenständen  im  Wald  und  dessen  Geföhrdungsbereich

3. Das  Wegwerfen  von  brennenden  oder  glimmenden  Gegenständen  wie  Zündhölzer  und

Rauchwaren,  sowie  Glasflaschen  und  Glasscherben  (Brennglaswirkung)  im  Waldbereich

§2

Wer  den  Verboten  gem.  § 1 dieser  Verordnung  zuwiderhandelt,  begeht  eine

Verwa1tungsübertrefüng  gem.  § 174  Abs.  1 lit.  a Z 17 Forstgesetz  1975  i.d.g.F.  und  ist mit  einer

Geldstrafe  bis  zu  € 7.270,-  oder  einer  Ersatzfreiheitsstrafe  bis  zu  vier  Wochen  zu bestrafen.

§3

Diese  Verordnung  tritt  nach  Kundmachung  folgenden  Tag  in  Kraft  und  tritt  mit  Ablauf  des

31.0ktober  2026  außer  Kraft.
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